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Nicht nur die Privatwirtschaft, sondern auch
die öffentliche Verwaltung misst dem
Sponsoring eine immer höhere Bedeutung bei.
Unterschieden wird aktives Sponsoring, die

Verwaltung als Sponsor und passives Sponsoring,
die Verwaltung als Sponsoringnehmer.

Die Chefin VBS beauftragte am 3. Juli 2019 die

Interne Revision VBS, im Departement eine Gesamtschau

zum Thema Sponsoring durchzuführen,
die relevanten Regelungen aufzulisten und die

Anwendung dieser Regelungen zu überprüfen.

Sponsoring ist in der Verwaltungstätigkeit aus
rechtlicher Sicht grundsätzlich möglich. Im VBS

betreibt hauptsächlich die Armee aktives und

passives Sponsoring in nicht unbedeutendem

Umfang. Das jährliche Volumen kann jedoch
kaum beziffert werden, da nicht alle Einzelleistungen

erfasst werden und diese teilweise kaum

quantifizierbarsind.
Beim aktiven Sponsoring der Armee sehen wir

primär Risiken aufgrund der unklaren
Rechtssituation. Aus unserer Sicht sollte aufgrund des

Volumens dieser Leistungen zur Imagepflege der
Armee eine klare rechtliche Grundlage
geschaffenwerden. Diesewürdedazu beitragen,dieinder
Öffentlichkeit breit geschätzten Leistungen fest
im Portfolio der Armee zu verankern.

Beim passiven Sponsoring der Armee erachten

wir einige der dargelegten Aktivitäten als heikel.

Das Departement sollte einen klaren Rahmen

vorgeben, in welcher Form und mit welchen
Partnern Sponsoring betrieben werden darf. Wir

erachten es beispielsweise nicht als angebracht,
wenn Rüstungsfirmen sich finanziell an
militärischen Rapporten engagieren. Dabei kann der
Anschein entstehen, dass diese Unternehmen
die Armee ungebührlich beeinflussen, auch wenn

aus vertragsrechtlicher Sicht nichts gegen eine

solche Geschäftsbeziehung einzuwenden ist.

Hingegen erachten wir es als unproblematisch,
wenn beispielsweise ein Küchenmaschinenhersteller

das «Swiss Army Culinary Team» mit einer

Sachleistung geringfügig unterstützt.

Insgesamt erachten wir ein generelles Verbot

von Sponsoring nicht als zielführend. Jedoch ist

in Zukunft in der Armee vermehrt Vorsicht walten

zu lassen und dem Trennungs-,Transparenz-,
Äquivalenz- und Dokumentationsprinzip konsequent

Folge zu leisten. Der Entscheid, ob eine

Sponsoringaktivität durchgeführt werden soll,

muss bei den Direktoren derVerwaltungseinheit-
en des VBS liegen. Bei Grossanlässen kann die
Koordination auf Stufe GS-VBS erfolgen.
Abschliessend geben wir zu bedenken, dass

Sponsoring primär eine Kommunikationsfunktion

innehat und daher stets auch die

Kommunikationsabteilungen mit im Boot sein müssen.

Jede Sponsoringaktivität ist ein Statement in der
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Öffentlichkeit, welches wohlüberlegt erfolgen
und stets vorgängigauf Chancen und Risiken hin

überprüft werden muss.

Aufgrund unserer Feststellungen und Beurteilungen

empfehlen wir, dem Generalsekretariat VBS:

1. eine Handlungsrichtlinie zum Thema

Sponsoring zu erstellen, welche für das ganze

Departement Gültigkeit hat. Diese soll das Dach

für die bestehenden Sponsoringweisungen
der einzelnen Verwaltungseinheiten bilden
und primär auf das Vorsichtsprinzip als oberstes

Gebot... eingehen....
2. als Teil des Transparenzprinzips ab dem Jahr

2020jede Einzelleistungvon passivem
Sponsoring im VBS über CHF 5'000 einschliesslich

des Verwendungszwecks und des Sponsors
zu erfassen und auf der Webseite des VBS

offenzulegen.

3. eine eindeutige Gesetzesbasis für Display¬

vorführungen sowie VUM-Leistungen der

Armee zu Gunsten ziviler kommerziell organisierter

Anlässe zu schaffen und zudem diese

Aktivitäten gezielt kommunikativ zu begleiten.

der Gruppe Verteidigung:
4. das Dokumentationsprinzip konsequent an¬

zuwenden und dabei schriftliche Verträge zu

erstellen sowie alle Sponsoringleistungen in

den Büchern abzubilden.
5. diesen Prüfbericht und später auch die vom

GS-VBS erstellte Handlungslichtlinie im Rahmen

der Geschäftsleitungssitzung der einzelnen

Verwaltungseinheiten zu thematisieren.
6. zu prüfen, ob die Pauschalbeträge für Rap-

portevon Grossen Verbänden erhöhtwerden
sollten, um deren Durchführung ohne
passives Sponsoringsicherzustellen.

Quelle: Interne Revision VBS, Prüfbericht «Sponsoring

im VBS», Bern, 31. Oktober 2019, Abklärung
A 2019-11
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